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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie des Ministeriums für Bildung,  
Jugend und Sport über die Förderung von 
Erwachsenenbildungsveranstaltungen zur  

Unterstützung der sprachlichen und  
gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen 
 (RL –Bildungsveranstaltungen zur Integration)

vom 15. März 2024

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und des § 44 
der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 der LHO (VV/VG-LHO) Zuwendungen 
zur Förderung von Erwachsenenbildungsveranstaltungen zur 
Unterstützung der sprachlichen und gesellschaftlichen Integra-
tion von Flüchtlingen.

Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Über die För-
derung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel entschieden.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

2.1 einführende Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache 
mit dem Ziel der Alphabetisierung in der Zweitsprache 
Deutsch.

2.2 einführende Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache 
mit dem Ziel erste Grundlagen der Verständigung zu ver-
mitteln.

2.3 nicht kursförmige Sprachlernangebote mit dem Ziel der 
Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch (Lerncafé 
oder Lernwerkstatt).

2.4 nicht kursförmige Sprachlernangebote für die Zweitspra-
che Deutsch (Lerncafé oder Lernwerkstatt).

2.5 einführende Kurse zum Erwerb interkultureller Kompe-
tenzen.

2.6 Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche, die Al-
phabetisierungs- und Deutschangebote für Flüchtlinge 
durchführen.

2.7 Fortbildungsveranstaltungen für haupt-, neben- und ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erwachse-
nenbildung zu Fragen der Integration und Zusammenarbeit 
sowie zu Fragen der Durchführung von Alphabetisie-
rungs- und Deutschkursen und -lernangeboten.

Maßnahmen nach Nummer 2.1 bis Nummer 2.7 sind innerhalb 
eines Haushaltsjahres durchzuführen.

3. Zuwendungsempfangende

3.1 Zuwendungsempfangende für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.1 bis Nummer 2.7 sind Landkreise, kreisfreie 
Städte sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 
Landesorganisationen der Erwachsenenbildung, die nach 
dem Brandenburgischen Erwachsenenbildungsgesetz an-
erkannt sind.

3.2 Die Weiterleitung der Mittel an Mitgliedsorganisationen 
mit Sitz im Land Brandenburg durch Landesorganisatio-
nen, die nach dem Brandenburgischen Erwachsenenbil-
dungsgesetz anerkannt sind, ist für einzelne Vorhaben auf 
Antrag möglich.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Voraussetzung für die Förderung von Kursen gemäß 
Nummer 2.1 und Nr. 2.2 ist der Nachweis der fach-
lich einschlägigen Qualifikation der Kursleitungen. Bei 
Kursen gemäß Nummer 2.2, die von Ehrenamtlichen 
durchgeführt werden, ist die Qualifikation lediglich zu 
beschreiben. Das Lehrwerk und die Lektionen, auf de-
ren Grundlage der Alphabetisierungs- bzw. Deutschkurs 
durchgeführt wird, sind bei Antragstellung zu benennen. 
Die Veranstaltungsplanung ist darzulegen. Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmer sind Flüchtlinge, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und sich im Land Branden-
burg aufhalten.

Die Kurse bereiten auf die Teilnahme an umfangreiche-
ren Sprachkursen, insbesondere an Integrationskursen, 
vor.

4.2 Voraussetzung für die Förderung von nicht kursförmigen 
Lernangeboten gemäß Nummer 2.3 und 2.4 ist die Vorla-
ge eines Konzepts, der Terminplanung und der Nachweis 
der fachlich einschlägigen Qualifikation der Leitung des 
Lernangebots. Bei Angeboten gemäß Nummer 2.4, die 
von Ehrenamtlichen durchgeführt werden, ist die Quali-
fikation lediglich zu beschreiben.
Die nichtkursförmigen Lernangebote ergänzen Kurse ge-
mäß Nummer 2.1 bzw. 2.2 oder andere umfangreichere 
Deutsch- oder Alphabetisierungskurse (wie etwa Integ-
rationskurse) und beziehen Themen aus der Alltags- und 
Lebenswelt der Teilnehmenden mit ein. Die Teilnahme 
an den Lernangeboten kann einen Kursbesuch vorberei-
ten, begleiten oder darauf folgen. Es ist nachzuweisen, 
dass der Zuwendungsempfangende etablierter Anbieter 
solcher Kurse ist oder mit einem etablierten Anbieter sol-
cher Kurse kooperiert. Ein Anbieter gilt in der Regel als 
etabliert, wenn er jährlich solche Kurse im Umfang von 
mindestens 500 Unterrichtsstunden durchführt.
Die Lernangebote richten sich an Flüchtlinge, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und sich im Land Branden-
burg aufhalten.

4.3 Voraussetzung für die Förderung von Kursen gemäß 
Nummer 2.5 ist die Vorlage eines Konzepts, der Ver-
anstaltungsplanung und der Nachweis der fachlich ein-
schlägigen Qualifikation der Kursleitungen. In den 
Kursen sollen sich Personen mit als auch ohne Flucht-
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erfahrung begegnen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und die im Land Brandenburg leben. Jeder Kurs 
beinhaltet eine gemeinsame Teilnahme beider Zielgrup-
pen, mindestens ein Viertel der Teilnehmenden sollen 
Flüchtlinge sein.

Die Kurse gemäß Nummer 2.5 behandeln insbesondere die fol-
genden Bereiche:

 – interkulturelles Wissen wie landesspezifisches Wissen, kul-
turspezifisches Wissen (im Vergleich zwischen dem Land 
Brandenburg und insbesondere den Herkunftsländern der 
Flüchtlinge)

 – interkulturelle Fähigkeiten wie Selbst- und Fremdreflexion 
in Bezug auf Interkulturalität, Empathiefähigkeit, Akzep-
tanz unvertrauter Denk- und Verhaltensweisen

 – interkulturelle Handlungskompetenzen wie Kommunika-
tion, Strategien zum Umgang mit Kulturschock und Kon-
fliktbewältigung.

4.4 Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen ge-
mäß Nummer 2.6 ist die Vorlage eines Konzepts, der 
Veranstaltungsplanung und der Nachweis der fachlich 
einschlägigen Qualifikation der Kursleitungen. Die Fort-
bildungsveranstaltungen richten sich an Menschen, die 
im Land Brandenburg ehrenamtlich tätig sind oder tätig 
werden wollen.

Die Fortbildungen behandeln insbesondere die folgenden The-
men:
 – Grundlagen der Bildungsarbeit mit Flüchtlingen
 – fachliche, didaktische und methodische Grundlagen der Al-

phabetisierung und Sprachvermittlung
 – Moderation von Lerngruppen
 – Einführung in Lehr- und Lernmaterialien
 – interkulturelle Kompetenz in Bildungsprozessen

4.5 Voraussetzung für die Förderung von Fortbildungsver-
anstaltungen gemäß Nummer 2.7 ist die Vorlage eines 
Konzeptes, der Veranstaltungsplanung und der Nachweis 
der fachlich einschlägigen Qualifikation der Kursleitun-
gen. Die Fortbildungen richten sich an Menschen, die im 
Land Brandenburg leben oder arbeiten.
Gefördert werden insbesondere Fortbildungsveranstal-
tungen zu Themen

 – der Durchführung von Lernangeboten zur Alphabetisierung 
und zum Lernen der deutschen Sprache.

 – der Integration von Flüchtlingen durch Alphabetisierung, 
Sprach- und Kompetenzerwerb

 – der Zusammenarbeit zwischen Haupt-, Neben- und Ehren-
amtlichen

 – der interkulturellen Kompetenz

4.6 Die fachliche Qualifikation der Kursleitungen und der 
Leitenden von nicht kursförmigen Lernangeboten wird 
insbesondere durch einschlägige Hochschul- und Be-
rufsabschlüsse, einschlägige Fortbildungen sowie ein-
schlägige Lehrerfahrung dargelegt. Dabei ist sowohl die 
pädagogische als auch jeweilige fachliche Qualifikation 
nachzuweisen. Die fachliche Qualifikation bei Ange-
boten gemäß Nummer 2.1 und Nr. 2.3 erfordert unter 
anderem insbesondere durch Fortbildung oder Studium 
erworbene nachgewiesene Kompetenzen in der Vermitt-
lung der deutschen Schriftsprache. Die fachliche Quali-

fikation bei Angeboten gemäß Nummer 2.2, 2.4 und 2.7 
erfordert insbesondere durch Fortbildung oder Studium 
erworbene nachgewiesene Kompetenzen unter anderem 
in der Vermittlung der deutschen Sprache. Für einen 
Übergangszeitraum können durch das Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport regional geringere Anforde-
rungen an die Mindestqualifikation der Kursleitungen 
und Leitenden zugelassen werden, wenn vom Antragstel-
ler dargestellt wird, dass regional keine Kursleitungen 
verfügbar sind, die die beschriebenen Anforderungen er-
füllen. Der Antragssteller soll in diesem Fall seine Bemü-
hungen darstellen, weitere Kursleitungen und Leitenden 
zu akquirieren und beispielsweise durch Fortbildungen 
zu qualifizieren.

4.7 Angebote gemäß Nummer. 2.2 und Nummer 2.4 können 
ausnahmsweise auch von ehrenamtlich Tätigen durchge-
führt werden, wenn sie durch den Zuwendungsempfan-
genden fachlich begleitet werden. Dies gilt insbesondere, 
sofern keine gemäß Nummer 4.6 fachlich qualifizierte 
Kursleitung bzw. Leitung von nicht kursförmigen Lern-
angeboten zur Verfügung steht, jedoch ein Bedarf an die-
sen Angeboten in der Region vorhanden ist. Die ehren-
amtlich Tätigen erhalten eine Aufwandsentschädigung. 
Sie müssen nicht die Qualifikationsanforderungen gemäß 
Nummer 4.6 erfüllen, sind aber eingeladen, Maßnahmen 
gemäß Nummer 2.6 dieser Richtlinie zu besuchen.

4.8 Die Teilnahme an Maßnahmen gemäß Nummer 2.1 bis 
2.7 ist kostenfrei anzubieten. Die Lernmittel sind den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern kostenfrei zur Verfü-
gung zu stellen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2  Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

5.4 Höhe der Zuwendung, Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen ge-
mäß Nummer 2.1 und 2.2 beträgt bei einem Um-
fang von 100 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 
5.300 Euro (Höchstumfang). Werden weniger als 
100 Unterrichtsstunden durchgeführt, reduziert 
sich die Förderung entsprechend. Die Teilnah-
mezahl je Kurs und Unterrichtsstunde soll durch-
schnittlich mindestens 5 Personen betragen. Der 
Nachweis über die durchgeführten Stunden wird 
durch die Vorlage der Teilnehmendenlisten er-
bracht.

5.4.2 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen ge-
mäß Nummer 2.3 und 2.4 beträgt bei einem Um-
fang von 100 Einheiten à 45 Minuten 5.300 Euro 
(Höchstumfang). Werden diese Maßnahmen 
gemäß Nummer 4.7 von ehrenamtlich Täti-
gen durchgeführt, reduziert sich die Höhe der 
Zuwendung, da ehrenamtlich Tätige nur eine 
Aufwandsentschädigung erhalten können. Die 
Höhe der Zuwendung beträgt in diesem Fall 
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3.100 Euro (Höchstumfang). Werden weniger 
als 100 Einheiten durchgeführt, reduziert sich die 
Förderung entsprechend. Die Teilnahmezahl je 
Einheit soll im Durchschnitt mindestens 3 Per-
sonen betragen. Der Nachweis über die durch-
geführten Einheiten wird durch die Vorlage der 
Teilnehmendenlisten erbracht.

5.4.3 Die Höhe der Zuwendung für eine Maßnahme 
gemäß Nummer 2.5 beträgt bei einem Um-
fang von 30 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 
1.665 Euro (Höchstumfang).
Werden weniger als 30 Unterrichtsstunden durch-
geführt, reduziert sich die Förderung entsprechend. 
Veranstaltungen mit weniger als 10 Unterrichts-
stunden werden nicht gefördert. Die Gruppengrö-
ße soll durchschnittlich mindestens 10 Personen 
betragen. Der Nachweis über die durchgeführten 
Stunden wird durch die Vorlage der Teilnehmen-
denlisten erbracht.

5.4.4 Die Höhe der Zuwendung für eine Maßnah-
me gemäß Nummer 2.6 beträgt bei einem Um-
fang von 16 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 
1.570 Euro (Höchstumfang). Über den Festbetrag 
hinaus können Reisekosten für Referentinnen 
und Referenten beantragt werden. Diese Kosten 
sind im Antragsverfahren gesondert auszuwei-
sen. Werden weniger als 16 Unterrichtsstunden 
durchgeführt, reduziert sich die Förderung ent-
sprechend. Veranstaltungen mit weniger als acht 
Unterrichtsstunden werden nicht gefördert. Die 
Anzahl der Teilnehmenden soll durchschnittlich 
mindestens 6 Personen betragen. Der Nachweis 
über die durchgeführten Stunden wird durch die 
Vorlage der Teilnehmendenlisten erbracht.

5.4.5 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen ge-
mäß Nummer 2.7 beträgt pro Veranstaltungstag 
bei 8 Unterrichtsstunden à 45 Minuten 785 Euro. 
Bei besonders qualifizierten und überregional 
anerkannten Fortbildenden kann eine höhere 
Förderung erfolgen, um höhere Honorare tra-
gen zu können. Dabei sind die Vorgaben der 
Verwaltungsvorschriften über die Gewährung 
von Honoraren bei der Mitwirkung an/Durch-
führung von Veranstaltungen im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport (VV-Honorare MBJS) zu berücksichtigen. 
Je Maßnahme werden höchstens 40 Unterrichts-
stunden gefördert. Über den Festbetrag hinaus 
können Reisekosten für Referentinnen und Re-
ferenten beantragt werden. Diese Kosten sind 
im Antragsverfahren gesondert auszuweisen. 
Die Mindestteilnahmezahl je Veranstaltung soll 
durchschnittlich 10 betragen. Der Nachweis über 
die durchgeführten Stunden wird durch die Vor-
lage der Teilnehmendenlisten erbracht.

5.5 In den Festbeträgen gemäß Nummer 5.4 sind die Ausga-
ben für Honorare bzw. Lehrende, Verwaltung, Miete und 
Lehr- und Lernmittel pauschal enthalten. Die Ausgaben 
für die Verwaltung dürfen 10 % der Ausgaben für Hono-
rare nicht überschreiten.

5.6 Für eingesetzte Kursleitungen und eingesetzte Leitenden 
von nicht kursförmigen Lernangeboten ist ein Mindest-
honorar zu zahlen. Das Mindesthonorar liegt bei Förde-
rungen gemäß Nummer 2.1 bis 2.5 bei 32 Euro je Unter-
richtsstunde. Das Mindesthonorar liegt bei Förderungen 
gemäß Nummer 2.6 bis 2.7 bei 50 Euro je Unterrichts-
stunde.

5.7 Lernangebote und Kurse, bei denen die Leitenden der 
Kurse bzw. Lernangebote die Mindestqualifikationsan-
forderungen gemäß Nummer 4.6 erfüllen, sind in der 
Regel nicht als Ehrenamtskurse zu beantragen.

6. Verfahren

6.1 Anträge auf Projektförderung sollen beim Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport spätestens drei Wochen vor 
Beginn der Maßnahme elektronisch unter Verwendung 
der Antragsformulare gestellt werden (veröffentlicht unter 
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lebenslanges-lernen/
informationen-fuer-veranstalter-und-fachleute.html).

6.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 LHO. Für die Weiterleitung 
von Mitteln gemäß Nummer 3 gelten die Bestimmungen 
der Nummer 12 der VV zu § 44 LHO. Abweichend von 
Nummer 2.2.2.1 der VV zu § 55 LHO, welche gemäß 
Nummer 3.1 ANBest-P auch durch Zuwendungsemp-
fänger entsprechend anzuwenden sind, gilt § 50 UVgO 
für Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer frei-
beruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit 
freiberuflich Tätigen angeboten werden.

6.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche 
Maßnahmen bewilligt werden, die noch nicht begonnen 
haben (Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO). Vorbereitun-
gen (z. B. Werbung und Teilnahmeakquise) gelten nicht 
als Maßnahmebeginn.

6.4 Die Verwendungsnachweisführung erfolgt als Verwen-
dungsbestätigung nach Nummer 10.4 VV bzw. VVG zu 
§ 44 LHO. Ein Nachweis über die Anzahl der durchge-
führten Unterrichtsstunden oder Angebotszeiten und die 
Original- Teilnehmendenlisten sind Bestandteil der Ver-
wendungsbestätigung.

6.5 Die Bereithaltung der verwendungsnachweisenden 
Unterlagen für eine Prüfung durch die Bewilligungsbe-
hörde bleibt davon unberührt. Die Veranstaltungen und 
Lernangebote gemäß Nummer 2.1 bis Nummer 2.7 sind 
öffentlich zugänglich zu machen und zu bewerben. Die 
Bewerbung der Lernangebote und Veranstaltungen soll 
eindeutige Auskunft über ihre inhaltlichen Schwerpunkte 
geben. Nachweise für die Bewerbung der Kurse, Lern-
angebote und Veranstaltungen sind mit der ersten Mittel-
anforderung einzureichen.

6.6 Mit der Verteilung der Kurse und Lernangeboten wird 
ein im Land Brandenburg regional ausgewogenes Ange-
bot angestrebt.“
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7. Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft 
und am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

Potsdam, den 15. März 2024

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport 
 des Landes Brandenburg 

Steffen Freiberg

_______________

II. Nichtamtlicher Teil

Ergänzende Hinweise 
zur Richtlinie des MBJS über die  

Förderung von Erwachsenenbildungsveranstal-
tungen zur Unterstützung der sprachlichen  

und gesellschaftlichen Integration von  
Flüchtlingen (2024 /2025) 

(RL – Bildungsveranstaltungen zur Integration)

Allgemeine Hinweise

1. Bitte berücksichtigen Sie die Bestimmungen der Richtlinie 
zum jeweiligen Fördergegenstand für Ihre Planung und An-
tragsformulierung.

2. Zuwendungsempfänger können ausschließlich Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung und Landesorganisationen 
der Erwachsenenbildung sein, die nach dem Brandenbur-
gischen Erwachsenenbildungsgesetz anerkannt sind, sowie 
Landkreise und kreisfreie Städte.

3. Um eine Vereinfachung der Bearbeitung und Verkürzung der 
Bearbeitungszeit zu erreichen, wird darum gebeten, auch bei 
Antragstellung in verschiedenen Bereichen der Richtlinie 
dies möglichst in einem Förderantrag zu bündeln.

4. Eine Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt als Fest-
betragsfinanzierung. Somit werden die zuschussfähigen 
Gesamtausgaben mit einem festen Betrag gefördert (siehe 
auch VV Nr. 2.2.3 zu § 44 LHO). Das heißt, es müssen 
mindestens zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe 
der bewilligten Zuwendung anfallen und nachgewiesen 
werden können. Sofern die zuwendungsfähigen Ausgaben 
insgesamt unter die bewilligte Zuwendung fallen, kann der 
Zuwendungsbescheid in der Höhe des übersteigenden Be-
trags widerrufen werden.

5. Einführende Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache 
oder zur Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch 
dürfen in der Regel maximal zweifach von Teilnehmenden 
besucht werden, das heißt in einer maximalen Länge von 
200 Unterrichtseinheiten.

Bitte beachten Sie bei der Antragstellung:

• Ein Nachweis der fachlich einschlägigen Qualifika-
tion der Kursleitung bzw. Leitung des nicht kursför-
migen Angebots ist in Kopie einzureichen, siehe auch 
Erläuterungen zu den Qualifikationsanforderungen.

• Das Lehrwerk und die Lektionen, auf deren Grund-
lage die Kurse durchgeführt werden, sind bei Antrag-
stellung zu benennen (kein Einreichen erforderlich).

• Für nicht kursförmige Lernangebote: Mit dem Antrag 
ist das Konzept für das Lernangebot darzustellen. Es 
ist nachzuweisen, dass der Antragsteller etablierter 
Anbieter von Deutsch- oder Alphabetisierungskursen 
ist oder mit einem etablierten Anbieter solcher Kurse 
kooperiert. Ein Anbieter gilt in der Regel als etabliert, 
wenn er jährlich solche Kurse im Umfang von min-
destens 500 Unterrichtsstunden durchführt.

• Lehrende sind in einem Verfahren der Bestenauswahl 
zu gewinnen. Für jeden Kurs ist die Kursleitung öf-
fentlich für einen angemessenen Zeitraum auszu-
schreiben und eine Bestenauswahl zu treffen. Ein 
förmliches Vergabeverfahren ist grundsätzlich nicht 
mehr erforderlich.

Erläuterungen zu den Fördermöglichkeiten für
Deutschlernangebote

Zur Unterstützung von Menschen, die nach Brandenburg ge-
flüchtet sind, besteht ein dringender Bedarf an einführenden 
Angeboten zum Erlernen der deutschen Sprache.

Mit der Richtlinie „Bildungsveranstaltungen zur Integration“ 
können daher u. a. gefördert werden:

• einführende Kurse zum Erlernen der deutschen Spra-
che mit dem Ziel erste Grundlagen der Verständigung 
zu vermitteln (maximal 100 Unterrichtseinheiten je 
Kurs mit bis zu 4.000 Euro)

• nicht kursförmige Sprachlernangebote für die Zweit-
sprache Deutsch (Lerncafé oder Lernwerkstatt, maximal 
100 Einheiten je Lernangebot mit bis zu 4.000 Euro).

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Förderbereiche sind 
insbesondere Geflüchtete, die das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und die sich im Land Brandenburg aufhalten.

Für die Fördermöglichkeiten für Deutschlernangebote sollten 
die Leitenden der Kurse bzw. Lernangebote mindestens eine 
der folgenden Qualifikationsanforderungen erfüllen und, sofern 
kein deutscher Abschluss vorliegt, mind. Deutschkenntnisse 
auf B2 Niveau vorweisen:

• BAMF-Zulassung als Lehrkraft in Integrationskursen 
oder

• philologischer Hochschulabschluss mit Deutschanteil 
(mind. Bachelor oder DQR Stufe 6) oder

• linguistischer Hochschulabschluss (mind. Bachelor 
oder DQR Stufe 6) oder

• Hochschulabschluss Lehramt oder Erwachsenenbil-
dung (mind. Bachelor oder DQR Stufe 6) oder

• Ausbildung im Sprachbereich wie Übersetzer/Dol-
metscher mit Bezug zum Deutschen oder

• vergleichbare Qualifikation festgestellt durch Einzel-
fallprüfung der zuständigen Stelle im MBJS
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Alternativ ist der Nachweis eines anderen Hochschul- oder Be-
rufsabschlusses zulässig, sofern entweder Sprachlehrerfahrun-
gen (mind. 250 UE) und/oder der Erwerb von einschlägigen 
Zertifikaten bzw. Fortbildungen im DaF/DaZ-Bereich im Um-
fang von mind. 32 UE vorliegen.

Empfohlen wird, dass die (Kurs-)Leitenden möglichst über eine 
Zulassung als Lehrkraft in Integrationskursen des BAMF verfü-
gen. Es können ggf. geringere Anforderungen an die Mindest-
qualifikation der Kursleitenden zugelassen werden, wenn vom 
Antragsteller dargestellt wird, dass regional keine Kursleitungen 
verfügbar sind, die die beschriebenen Anforderungen erfüllen.

Für die Lehrenden in den Lernangeboten und Kursen zur Al-
phabetisierung gelten folgende Mindestanforderungen an die 
Qualifikation:

• Hochschulabschluss Deutsch als Fremd-/ Zweitspra-
che in Kombination mit Alphabetisierung

• Hochschulabschluss in Alphabetisierung

Auswahl eines Berufsabschlusses aus der folgenden Liste und 
einschlägige Fortbildung Alphabetisierung (ab 12 UE) oder 
200 UE Unterrichtserfahrung Alphabetisierung

• Hochschulabschluss Germanistik oder andere Neu-
philologien mit linguistischen Anteilen (einschl. 
1. Staatsexamen Grundschullehramt Deutsch)

• Hochschulabschluss DAF/DAZ
• Hochschulabschluss Übersetzer
• Staatsexamen / Lehrbefähigung für andere Schulfächer
• Sprachlicher Berufsabschluss
• Hochschulabschluss Pädagogik / Sozialpädagogik / 

Sonderpädagogik, Erwachsenenbildung, Erziehungs-
wissenschaft, Psychologie

Hochschulabschluss und andere Alphabetisierungs-Zertifikate 
(mind. 40 UE)

Unterrichtserfahrung in Deutsch oder Alphabetisierungskursen 
von 500 UE und andere Alphabetisierungs-Zertifikate (mind. 
40 UE)

Sofern kein deutscher Abschluss vorliegt, sind mindestens 
Deutschkenntnisse auf B2 Niveau vorzuweisen.

Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche, die Deutschlern-
angebote durchführen

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine Förderung für Deutsch-
kurse und -lernangebote auch bei Durchführung durch ehren-
amtlich Tätige möglich. Dies gilt insbesondere, sofern keine 
einschlägig qualifizierte Kursleitung bzw. Leitung von nicht 
kursförmigen Lernangeboten zur Verfügung steht, jedoch ein 
dringlicher Bedarf an diesen Angeboten in der Region vor-
handen ist. Die ehrenamtlich Tätigen erhalten eine Aufwands-
entschädigung, entsprechend reduziert sich die Förderung auf 
maximal 3.100 Euro je 100 UE. Sie sind eingeladen, Fortbil-
dungsangebote zu besuchen, etwa im Rahmen der Förderung 
nach Nr. 2.6 der Richtlinie. Die Angebote und ehrenamtlich 
Tätigen müssen durch den Zuwendungsempfänger fachlich be-
gleitet werden, wobei die begleitende Person die dargelegten 
Qualifikationsanforderungen für Kursleitende erfüllen soll.

_______________

Uni Potsdam lädt Studieninteressierte ein – Hochschulin-
formationstag am 7. Juni 2024

Psychologie, Erziehungswissenschaft oder doch lieber Roma-
nistik? Um Studieninteressierte bei der Wahl des für sie passen-
den Studienfachs zu unterstützen, veranstaltet die Universität 
Potsdam am 7. Juni 2024 einen Hochschulinformationstag auf 
ihrem Campus Griebnitzsee. Von 9.00 bis 15.30 Uhr stellen 
sich die einzelnen Fächer vor und laden zu Gesprächen ein. Am 
Nachmittag werden Führungen über die Universitätsstandorte 
Am Neuen Palais und Golm angeboten. Die Studienberatung 
ist bis 16 Uhr vor Ort.

Neben ausführlichen Informationen zu den einzelnen Studien-
richtungen gibt es eine Reihe fachübergreifender Vorträge, etwa 
zur richtigen Bewerbung, zum Weg ins Lehramt, zum Fremd-
sprachenlernen an der Uni oder zum Studieren mit BAföG 
beziehungsweise einem Stipendium. Zudem wird erklärt, wie 
Studienabschnitte oder Praktika im Ausland absolviert werden 
können.

Auf einem Infomarkt stellen sich ab 10 Uhr wichtige zentrale 
Einrichtungen der Universität vor, so zum Beispiel das Interna-
tional Office, das Zentrum für Hochschulsport, das Zentrum für 
Informationstechnologie und Medienmanagement, das Koor-
dinationsbüro für Chancengleichheit und die Zentrale Studien-
beratung vor. Hier können Sie auch erfahren, wie ein Studium 
trotz einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder mit Fami-
lie gelingen kann und dass auch eine berufliche Qualifikation 
einen Studieneinstieg möglich macht. Als Gäste präsentieren 
sich auf dem Infomarkt die Agentur für Arbeit Potsdam und das 
Studentenwerk Potsdam.

Am Nachmittag besteht bei Campusführungen die Gelegenheit, 
auch die beiden anderen Standorte der Uni Potsdam in Golm 
und Am Neuen Palais kennenzulernen.

Digitale Informationsangebote über die Uni Potsdam ergänzen 
das Präsenzangebot am 7. Juni – so gibt es beispielsweise be-
reits am 6. Juni ein digitales englischsprachiges Beratungsan-
gebot mit dem Titel „Hello World – Studying at the University 
of Potsdam!“.

Das vollständige Programm des Hochschulinformationstages 
ist spätestens ab Mitte Mai unter www.uni-potsdam.de/hit ab-
rufbar. Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall!

Zeit: 07.06.2024, 9.00–15.30 Uhr

Ort: Campus Griebnitzsee, August-Bebel-Str. 89, 14482 Pots-
dam

Kontakt: Dr. Marlies Reschke, Zentrale Studienberatung der 
Universität Potsdam

Telefon: 0331 977-1682

E-Mail: studienberatung@uni-potsdam.de

Internet: www.uni-potsdam.de/studium/beratung

_______________
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Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Grundschule Dahme
Baruther Straße 10
15936 Dahme/Mark

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Ingeborg-Feustel-Grundschule
Max-Liebermann-Ring 8
15827 Blankenfelde-Mahlow/OT Blankenfelde

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Grundschule „Albert Schweitzer“
Albert-Schweitzer-Straße 23
14929 Treuenbrietzen

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

c. Grundschule am Telegrafenberg
Hannah-Arendt-Straße 11
14473 Potsdam

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
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und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter Buchsta-
be c benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

Oberschule Brandenburg Nord
Brielower Straße 2
14770 Brandenburg an der Havel

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis in der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-

denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

4. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

Oberschule Theodor Fontane mit Primarstufe
Zum Teufelssee 2-4
14478 Potsdam

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren der 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schülerinnen 
und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der Einhal-
tung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. der Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.
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Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun 
Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“

Kastanienschule
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“
Ziegelstraße 20
14913 Jüterbog

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 
des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn 
der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; der Nach-
weis der sonderpädagogischen Fachrichtung „geistige Ent-
wicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis an einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

6. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“

Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Lernen“
„Schule am Nuthetal“
An der Alten Zauche 2c
14478 Potsdam

– Besetzung zum 01.02.2025 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förder-
schulen; der Nachweis der sonderpädagogischen Fach-
richtung „Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-



Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 8 vom 21. März 202462

denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

7. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Ober-
stufenzentrum

Oberstufenzentrum 2 Wirtschaft und Verwaltung
Städtische Schule Potsdam – Europaschule
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Das Oberstufenzentrum besteht aus drei Abteilungen.

Die Abteilung 1 umfasst den Bildungsgang zur Vermitt-
lung des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
in den Ausbildungsberufen Industriekaufmann/-frau, 
Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau 
für Spedition und Logistikdienstleistung sowie Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/-in.

Die Abteilung 2 umfasst den Bildungsgang zur Vermitt-
lung des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
in den Ausbildungsberufen Bankkaufmann/-frau, Kauf-
mann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, 
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen, Sport- und Fit-
nesskaufmann/-frau und Steuerfachangestellte/-r.

Die Abteilung 3 umfasst den Bildungsgang zur Vermitt-
lung des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
in den Ausbildungsberufen Rechtsanwaltsfachangestell-
te/-r, Veranstaltungskaufmann/-frau, Verwaltungsfach-
angestellte/-r sowie den Bildungsgang zum Erwerb der 
Fachoberschulreife mit der Fachrichtung Wirtschaft und 
Verwaltung (ein- und zweijährig).

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
den Lehrkräften, Eltern  sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung eines geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 

Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer oder mit mindestens 
einem beruflichen Fach, das dem Ausbildungsprofil des 
Oberstufenzentrums entspricht) oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im berufstheoreti-
schen Unterrichts in der Sekundarstufe II mit einer Ausbil-
dung, die dem Ausbildungsprofil des Oberstufenzentrums 
entspricht; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit in der OSZ-Leitung, zur Innovation in 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule so-
wie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; ausge-
wiesenes Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; umfassende 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg 
sowie über die Leitung und Organisation des Schulbetrie-
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur-
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
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Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

_______________

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Elisabeth-von-Schlieben-Grundschule
Kirchstraße 6
15757 Halbe

− Besetzung zum 01.08.2024 –

b. Traugott-Hirschberger-Grundschule
Poststraße 29a
03222 Lübbenau/Spreewald / Lubnjow (Błota)

− Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremi-
en; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit so-
wie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt-

nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Werner-Seelenbinder-Grundschule
Otto-Grotewohl-Straße 10
03222 Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota

− Besetzung zum 01.02.2025 –

b. Christoph-Kolumbus-Grundschule Cottbus
Muskauer Straße 1
03042 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung zum frühestmöglichen Termin –

c. Europaschule Regine Hildebrandt
Grundschule Cottbus
Theodor-Storm-Straße 22
03050 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung zum frühestmöglichen Termin –

d. Grundschule am See
Senftenberg
Steigerstraße 23
01968 Senftenberg/Zły Komorow

− Besetzung zum 01.02.2025 –

e. Grundschule „Am Schloss“ Großkmehlen
Schulstraße 2
01990 Großkmehlen

− Besetzung zum frühestmöglichen Termin –

f. Grüne Grundschule Grano
Schulweg 3a
03172 Schenkendöbern/OT Grano

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
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mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Für die unter den Buchstaben a bis e benannten Stellen 
werden die Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin 
oder des Lehrers für die Primarstufe, die Befähigung für 
die Laufbahn der Förderschullehrerin oder des Förder-
schullehrers oder die Befähigung für die Laufbahn der 
Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen sowie mehr-
jährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in 
der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. im gemein-
samen Unterricht in der Primarstufe vorausgesetzt.

Für die unter Buchstabe f benannte Stelle werden die Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe und mehrjährige mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe vorausgesetzt.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a bis 
c benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter den Buchstaben 
d bis f benannten Stellen mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“

Schule der Lebensfreude
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt

„geistige Entwicklung“
Lubolzer-Lübbener Str. 1
15907 Lübben (Spreew.)/OT Groß Lubolz / / Lubin 
(Błota) / měsćański źěl Lubolce

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrich-
tung „geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehr-
jährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent-
wicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.
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4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gym-
nasium

Max-Steenbeck-Gymnasium
Schule mit erweiterter mathematisch -naturwissen-
schaftlich -technischer Ausbildung
Universitätsstraße 18
03046 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
fundierte Kenntnisse über die Förderung von Begabten im 
Bereich MINT; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule mit Grund-
schulteil

a. Karl-Eduard von Lingenthal-Oberschule Ortrand 
mit integrierter Grundschule
Europaschule
Schulstraße 21
01990 Ortrand

− Besetzung zum 01.08.2025 –

b. Grund- und Oberschule Calau
Springteichallee 8
03205 Calau/Kalawa

− Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Für die unter dem Buchstaben a benannte Stelle werden 
die Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers für die Sekundarstufe I und langjährige, min-
destens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis in der Sekundarstufe I vorausgesetzt.

Für die unter dem Buchstaben b benannte Stelle werden 
die Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers für die Sekundarstufe I, die Befähigung für die 
Laufbahn der Förderschullehrerin oder des Förderschul-
lehrers oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin 
oder des Lehrers an Förderschulen sowie langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I bzw. im gemein-
samen Unterricht in der Sekundarstufe I vorausgesetzt.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
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der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe A 
15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

Grund- und Oberschule
„Mina Witkojc“
Burg (Spreewald)
Bahnhofstraße 10
03096 Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)

− Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 

über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

7. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

Oberschule „Ehm Welk“
Lübbenau/Spreewald
Alexander-von-Humboldt-Straße 42
03222 Lübbenau/Spreewald / /Lubnjow/Błota

− Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis in der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
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Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

8. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum Lausitz
Abteilung 1
Lauchhammerstraße 33
01987 Schwarzheide

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Die Abteilung 1 umfasst den Bildungsgang zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife (Berufliches Gymnasi-
um) mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, den Bildungsgang 
der Berufsschule für die Berufe Chemikant/-in, Chemie-
laborant/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik sowie Maschinen- und Anlagen-
führer/-in und den Bildungsgang der Fachschule mit der 
zweijährigen Vollzeitausbildung zum/zur Staatlich ge-
prüften Techniker/-in für den Bereich Elektrotechnik und 
Maschinentechnik.

Aufgaben:
Leitung und Weiterentwicklung der Abteilung auf kolle-
gialer Grundlage; selbstständige Wahrnehmung der Auf-
gaben als Mitglied der Schulleitung des OSZ gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan sowie das Zusammenwirken mit 
den Leiterinnen und Leitern der anderen Abteilungen; 
selbstständige und eigenverantwortliche Planung und Ko-
ordinierung und Abstimmung des Lehrkräfteeinsatzes und 
schulischer Prüfungen im Rahmen der Entscheidungen 
des Schulleiters; Kommunikation und Abstimmung zu 
allen schulischen und außerschulischen Belangen mit den 
Kooperationspartnern, allgemeinbildenden Schulen, fach-
praktischen Ausbildungsstellen, Verbänden, Hochschu-
len, Kammern, Schulträger, Schulaufsicht und sonstigen 
Institutionen; Unterstützung der Arbeit der Mitwirkungs-
gremien; Feststellung der Fortbildungsbedarfe und Ko-
ordinierung der Wahrnehmung der Fortbildungsangebote 
in der Abteilung; Planung, Anleitung und Unterstützung 
der pädagogischen und fachlichen Arbeit zur Sicherung 
der Qualitäts- und Schulentwicklung; Gewährleistung des 
geordneten Schulbetriebs am Standort der Abteilung; Ab-
wesenheitsvertretung innerhalb der Schulleitung; kontinu-
ierliche Evaluation der Tätigkeit der der Abteilung zuge-
ordneten Lehrkräfte und der eigenen Arbeit; Kenntnis und 
Umsetzung der relevanten Rechtsvorschriften.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrates (allgemeinbildende Fächer oder ein allge-
meinbildendes und ein berufliches Fach, das den beruf-
lichen Schwerpunkten der Abteilung entspricht); mehr-
jährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in 
der Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife sowie Erfahrungen in Abi-
turprüfungen. 

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den 
Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß Be-
rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung und der 
Bundesagentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organisa-
tionsvermögen, hohe Belastbarkeit, umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgi-
schen Schule, der Bildungsgangverordnungen sowie über 
regionale Kenntnisse; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TVL bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

9. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“

a. Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“
Sieben Brunnen Finsterwalde
Tuchmacherstraße 24a
03238 Finsterwalde 

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Hand in Hand
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“
Usedomer Straße 51
01968 Senftenberg / Zły Komorow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
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schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
bzw. im gemeinsamen Unterricht.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L be-
wertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliche Schulamt Cottbus 
Herr Mader 

Blechenstraße 1 
03046 Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

_______________

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Grundschule Basdorf
Primelstraße 12
16348 Wandlitz/OT Basdorf

– Besetzung zum 01.08.2024 –

b. Grundschule Küstriner Vorland
Kirchstraße 22
15328 Küstriner Vorland / OT Manschnow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, die Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder die 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen sowie langjährige, mindestens vier 
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Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe vorausgesetzt.

Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe sowie langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe vorausgesetzt.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L und die unter 
Buchstaben b benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Storchenschule
Dorfaue 17
15566 Schöneiche bei Berlin

– Besetzung zum 01.08.2024 –

b. Grundschule Zepernick
Schönerlinder Straße 47
16341 Panketal / OT Zepernick

– Besetzung zum 01.08.2024 –

c. Grundschule „Erich Weinert“
Friedrich-Engels-Straße 37
15890 Eisenhüttenstadt

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Hans-Fallada-Grundschule
Langenbeckstraße 26
15366 Neuenhagen bei Berlin

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

e. Grundschule „Theodor Fontane“
Linsingenstraße 15
16259 Bad Freienwalde (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

f. Grundschule „Artur Becker“
Robert-Schulz-Ring 58
17291 Prenzlau

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

g. Grundschule Am Egelpfuhl
Rosa-Luxemburg-Straße 18
17268 Templin

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

h. Grundschule „Am Stienitzsee“
Bahnhofstraße 39
15378 Rüdersdorf bei Berlin/OT Hennickendorf

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

i. Grundschule an der Stadtmauer
Breite Straße 25 a
15848 Beeskow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

j. Grundschule „Anna Karbe“
Am Poetensteig 9
17291 Gramzow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
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über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 
14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter den Buch-
staben c bis j benannten Stellen mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3. Zweiter Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an ei-
ner Grundschule

Grundschule Basdorf
Primelstraße 12
16348 Wandlitz / OT Basdorf

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahrneh-
mung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zu-
sammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbei-
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa-
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen-
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-

betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entspre-
chende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

a. Oberschule „Maxim Gorki“ Bad Saarow
Oberschule mit Grundschulteil
Pieskower Straße 31
15526 Bad Saarow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Karl-Sellheim-Schule
Wildparkstraße 1
16225 Eberswalde

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Schulzentrum „Am Friedensplatz“ Neutrebbin
Kiebitzwinkel 3
15320 Neutrebbin

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers in der Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
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beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter Buchsta-
be c benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

a. Schule am Kirschgarten
Neuer Schulweg 10
16321 Bernau bei Berlin

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Schule Finowfurt
Spechthausener Straße 1 – 3
16244 Schorfheide/OT Finowfurt

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Auf-
gaben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters 
gehören: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im 
Rahmen der geltenden Vorschriften; Beratung und Be-
such der in der Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unter-
richt; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters beim Verfahren der Aufnahme der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und beim Übergangs-
verfahren an die weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern der 
Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gelten-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 

Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule; der Nach-
weis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L be-
wertet.

Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun 
Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der 
schullauf-bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

6. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gym-
nasium

Carl Bechstein Gymnasium Erkner
Neu Zittauer Straße 1-2
15537 Erkner

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrates (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.
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Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell-
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Be-
währung in der Funktion übertragen. Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

7. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

Städtisches Gymnasium I Frankfurt (Oder)
Karl-Liebknecht-Gymnasium
Europaschule *UNESCO-Projektschule
Wieckestraße 1 b
15230 Frankfurt (Oder)

− Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koor-
dination der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe insbesondere bei der Aufnahme in die gym-
nasiale Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schü-
lerinnen und Schüler, der Organisation des Unterrichts 
und im Zusammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei 
der Sicherung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen 
Oberstufe; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife sowie umfassende und mehr-
jährige Erfahrung in Abiturprüfungen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 

mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mit-
wirkungsgremien; gutes Durchsetzungs- und Organi-
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse 
des brandenburgischen Schulrechts; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

8. Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“

Lessingschule Schule mit dem sonderpäd. Förder-
schwerpunkt Lernen
Sabinusstraße 1
15232 Frankfurt (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
bzw. im gemeinsamen Unterricht.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
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Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

9. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“

a. Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunk Lernen Erich Kästner
Heinrich-Mann-Straße 8
15517 Fürstenwalde/Spree

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Lessingschule Schule mit dem sonderpäd. Förder-
schwerpunkt Lernen
Sabinusstraße 1
15232 Frankfurt (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
bzw. im gemeinsamen Unterricht.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a be-
nannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zu-
züglich Amtszulage und die unter Buchstabe b benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

10. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzent-
rum

Oberstufenzentrum II Barnim
Abteilung 2
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Die Abteilung 2, die sich am Standort Fritz-Wein-
eck-Straße 36, 16227 Eberswalde befindet, umfasst den 
Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife (Berufliches Gymnasium) mit den berufsorientier-
ten Schwerpunkten Technik/Elektrotechnik, Gestaltungs- 
und Medientechnik sowie Sozialwesen und Wirtschaft.

Aufgaben:
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage, insbe-
sondere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen 
und Dienstbesprechungen, Leitung von Jahrgangs- bzw. 
Klassenkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzun-
gen, Zeugnisse und Abschlüsse; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern und 
dem Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedin-
gungen, Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befug-
nisse gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden, Be-
trieben und so weiter; Berechnung des Lehrkräftebedarfes 
für die Abteilung; Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes 
der Abteilung, Koordinierung der pädagogischen Arbeit 
in der Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des 
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sonstigen pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbe-
suche; Förderung der Fort- und Weiterbildung der Lehr-
kräfte; Planung und organisatorische Durchführung von 
schulischen Prüfung und Unterstützung der zuständigen 
Stellen bei nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche 
Koordinierung innerhalb der Abteilung, Information und 
Beratung der Schülerinnen und Schüler über die Wahl der 
Unterrichtsangebote in der Abteilung.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer oder ein allge-
meinbildendes und ein berufliches Fach); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife sowie umfassende und mehr-
jährige Erfahrung in Abiturprüfungen.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit in der OSZ-Leitung, zur Innovation in der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum 
engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, dem staat-
lichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; ausge-
wiesenes Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; der Abschluss einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und

Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Olaf Steinke 

Gerhard-Neumann-Straße 3 
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz

Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

_______________

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Waldring-Grundschule Wittstock
Waldring 27
16909 Wittstock/Dosse

− Besetzung zum 01.08.2025 –

b. Grundschule „Geschwister Scholl“
Geschwister-Scholl-Str. 7a
14712 Rathenow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Drei-Seen-Schule
Grundschule Lindow (Mark)
Neue Straße 16

16835 Lindow (Mark)

− Besetzung zum 01.02.2025 –

d. Grundschule „Am Weinberg“
Liebenwalde
Zehdenicker Straße 30B
16559 Liebenwalde

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

e. Inge-Sielmann-Grundschule
Forststraße 2a
14715 Milower Land/OT Milow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

f. Grundschule Wustrau
Weinbergweg 13
16818 Fehrbellin/OT Wustrau-Altfriesack

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
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kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe. 

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie unter Buchstabe a be-
nannte Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L, die unter den Buchstaben 
b, c und d benannten Stellen sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter 
den Buchstaben e und f benannten Stellen mit der Be-
soldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
Friedrich-Ebert-Ring 107
14712 Rathenow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Waldring-Grundschule Wittstock
Waldring 27
16909 Wittstock/Dosse

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. ZeeBr@-Grundschule
Marie-Curie-Straße 2
14656 Brieselang/OT Zeestow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Grundschule Karstädt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 25
19357 Karstädt

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

e. Linden-Grundschule Zehdenick
Dammhaststraße 8
16792 Zehdenick

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

f. Grundschule „Am Weinberg“
Liebenwalde
Zehdenicker Straße 30B
16559 Liebenwalde

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

g. Theodor-Fontane-Schule
Menz
Fürstenberger Straße 3
16775 Stechlin

− Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
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Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben 
a, b und c benannten Stellen sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter 
den Buchstaben d bis g benannten Stellen mit der Be-
soldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
Berliner Straße 41
16540 Hohen Neuendorf

– Besetzung zum 01.08.2025 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
an Förderschulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundar-
stufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundar-
stufe I. 

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

4. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

Kooperationsschule Friesack mit Primarstufe
Sonnenweg 6
14662 Friesack

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Auf-
gaben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters 
gehören: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im 
Rahmen der geltenden Vorschriften; Beratung und Be-
such der in der Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unter-
richt; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters beim Verfahren der Aufnahme der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und beim Übergangs-
verfahren an die weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern der 
Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gelten-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
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mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 
14 BbgBesG bzw. der Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun 
Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Die im nichtamtlichen Teil des Amtsblatts Nummer 29 des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 16. Oktober 
2023 auf Seite 393 Ziffer 1 Buchstabe a veröffentlichte Aus-
schreibung der Stelle als Schulleiter (m/w/d) der Grundschule 
„Theodor Fontane“ Hennigsdorf wird aufgehoben und durch 
folgende ersetzt:

Grundschule „Theodor Fontane“
Hennigsdorf
Fontanestraße 112
16761 Hennigsdorf

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen, langjährige, mindestens vier Jahre 

umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe. 

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Staatliches Schulamt Neuruppin 
Herr Menzel 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz

Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.
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